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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Einsatz von Cookies
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

 Unklarheiten über die Frage der Umsetzung/Europarechtskonformität

 BReg: Umsetzung der Cookie-Richtlinie in §§ 11 ff. TMG a.F. erfolgt

 Aufsichtsbehörden: §§ 11 ff. TMG a.F. nicht anwendbar

 Gesetzgeber hatte TKG/TMG im 1./2. DSAnpUG-EU ausgeklammert

 Vorlagebeschluss: Frage, ob eine Einwilligung für das Setzen von 

Marketing-Cookies eingeholt werden muss + Frage, ob ePrivacy-RL 

auch auf nicht-personenbezogene Cookies anwendbar

 EuGH, 1. Oktober 2019 – C-673/19 („Planet 49“)

 BGH, 28. Mai 2020 – I ZR 7/16 („Cookie-Einwilligung II“)

Der Weg zum TTDSG…
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Gesetzgeberischer Hintergrund

…und der Weg weg.
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Auswirkungen von ePrivacy
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Personal Information Management Systeme

 Unternehmen und Personen

 Niederlassung in Deutschland oder Marktort Deutschland

 Dienstleistungen erbringen, Zugang zu diesen vermitteln oder daran 

„mitwirken“

 Denkbare Adressaten

 Erbringer

 Zugangsvermittler

 Mitwirkender

 H.M.: auch Dienstleister und Mitarbeiter

Anwendungsbereich des TTDSG
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Personal Information Management Systeme

Gesetzliche Grundlage des Cookie-Einsatzes

§ 25 TTDSG

(1) Die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf
Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, sind nur zulässig, wenn der Endnutzer
auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eingewilligt hat. Die Information des
Endnutzers und die Einwilligung haben gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zu erfolgen.

(2) Die Einwilligung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich,
1. […]
2. wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf

bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Informationen unbedingt erforderlich ist,
damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten
Telemediendienst zur Verfügung stellen kann.
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Auswirkungen von ePrivacy
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Auswirkungen von ePrivacy
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Auswirkungen von ePrivacy
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

 Personenbezug irrelevant (Schutzgut)

 Grds. Einwilligung

 Richtet sich nach den Anforderungen der DSGVO

 Betrifft (wohl) insbesondere Third-Party-Tracking- und Marketing-
Cookies

 Keine Einwilligung, wenn Cookies unbedingt erforderlich sind, um einen 
„vom Nutzer ausdrücklich gewünschten“ Dienst zur Verfügung zu stellen

 H.M.: Authentifizierungscookies (seitenübergreifende Identifikation)

 Str.: Funktionale Cookies (Sprache, Warenkorb, Audio- und 
Videoinhalte?)

 Unbeleuchtet: Gesetzlich gebotene Cookies

Cookies im Lichte des § 25 TTDSG
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Bedeutung des ePrivacy-Rechts

Cookie-Auswahl bei der FH Aachen



Personal Information 
Management 
Systeme
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Personal Information Management Systeme

Gesetzliche Grundlage

§ 26 Abs. 1 TTDSG

Dienste zur Verwaltung von nach § 25 Absatz 1 erteilten Einwilligungen, die
1. nutzerfreundliche und wettbewerbskonforme Verfahren und technische Anwendungen zur Einholung und

Verwaltung der Einwilligung haben,
2. kein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Erteilung der Einwilligung und an den verwalteten Daten haben

und unabhängig von Unternehmen sind, die ein solches Interesse haben können,
3. die personenbezogenen Daten und die Informationen über die Einwilligungsentscheidungen für keine

anderen Zwecke als die Einwilligungsverwaltung verarbeiten und
4. ein Sicherheitskonzept vorlegen, das eine Bewertung der Qualität und Zuverlässigkeit des Dienstes und der

technischen Anwendungen ermöglicht und aus dem sich ergibt, dass der Dienst sowohl technisch als auch
organisatorisch die rechtlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit, die sich
insbesondere aus der Verordnung (EU) 2016/679 ergeben, erfüllt,

können von einer unabhängigen Stelle nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 anerkannt werden.
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Personal Information Management Systeme

 Gedanke: Datentreuhänder gibt Nutzern „Kontrolle über ihre Daten“ (zurück?)

 Nutzer sollen in einem zentralen Dashboard einsehen und bestimmen können, wer 

welche Daten über sie erhält und zu welchen Zwecken verarbeitet

 Problem: Einwilligung „informiert“ und „für den bestimmten Fall“

 Zwingendes Problem: ePrivacy-Recht ist (noch) mitgliedstaatliches Recht

 Deutscher Gesetzgeber kann nur im Bereich ePrivacy (Cookies & Co.) Regelungen 

treffen

 Weitere Verarbeitung (soweit personenbezogen) richtet sich nach der DSGVO

Anerkannte Dienste zur Einwilligungsverwaltung
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Personal Information Management Systeme

Pflichten aus einer künftigen PIMS-Verordnung

§ 26 Abs. 2 Nr. 3 TTDSG

3. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, dass
a) Software zum Abrufen und Darstellen von Informationen aus dem Internet,

aa) Einstellungen der Endnutzer hinsichtlich der Einwilligung nach § 25 Absatz 1 befolgt und
bb) die Einbindung von anerkannten Diensten zur Einwilligungsverwaltung berücksichtigt und

b) Anbieter von Telemedien bei der Verwaltung der von Endnutzern erteilten Einwilligung die
Einbindung von anerkannten Diensten zur Einwilligungsverwaltung und Einstellungen durch die
Endnutzer berücksichtigen.
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Personal Information Management Systeme

 § 26 Abs. 2 Nr. 3 TTDSG: Pflichten für Diensteanbieter

 Verordnungsermächtigung

 Vorgesehene Inhalte einer Verordnung

 Browserhersteller sollen die Einstellungen von Nutzern zu deren 

Einwilligung i.S.d. § 25 Abs. 1 TTDSG „befolgen“

 Browserhersteller sollen die Einbindung von PIMS „berücksichtigen“

 Telemedienanbieter sollen die Einbindung von anerkannten 

Diensten zur Einwilligungsverwaltung und Einstellungen durch die 

Nutzer „berücksichtigen“
 Keine Befolgungspflicht für Anbieter von Telemedien

§ 26 Abs. 2 Nr. 3 TTDSG: PIMS-Verordnung
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Personal Information Management Systeme

Literaturhinweis in eigener Sache



Die 
(unveröffentlichte)

PIMS-Verordnung
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

Einwilligungsverwaltungs-Verordnung
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

 §§ 1-2: Anwendungsbereich und Definitionen

 §§ 3-5: Anforderungen an nutzerfreundliche und 

wettbewerbsfreundliche Verfahren und technische Anwendungen

 Betrifft PIMS-Anbieter (Bezug: § 25 Abs. 2 Nr. 1 TTDSG)

 §§ 6-8: Anforderungen an das Verfahren der Anerkennung

 Betrifft: Akkreditierungsstellen (Bezug: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG)

 §§ 9-11: Maßnahmen durch Software- und Telemedienanbieter

 Betrifft: Browser-Hersteller (Bezug: § 25 Abs. 2 Nr. 3 lit. a TTDSG)

 Betrifft: Website-Betreiber (Bezug: § 25 Abs. 2 Nr. 3 lit. b TTDSG)

Aufbau und Inhalte
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

 § 10 Abs. 1

 Telemedienanbieter sollen die Einbindung von akkreditierten PIMS-

Anbietern „berücksichtigen“ (hierzu sogleich im Detail)

 § 10 Abs. 2

 Hinweismöglichkeit auf Finanzierung durch Werbung

 Verweismöglichkeit auf entgeltliches Alternativangebot

 Aufforderungsmöglichkeit zur Änderung der PIMS-Einstellungen

 § 10 Abs. 3

 Pflicht, alle PIMS-Anbieter gleichermaßen zu berücksichtigen

Pflichten für Website-Betreiber im Detail
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

 § 10 Abs. 1 Nr. 1-4 enthalten – entgegen des „Berücksichtigens“ ein 

konkretes Pflichtenprogramm für alle Website-Betreiber

 Nr. 1: Pflicht zur Registrierung/Speicherung des „Signals“, das ihm 

mittels eines „Programm[s] oder eine[r] sonstige[n] Anwendung“ vom 

PIMS-Anbieter übermittelt wird

 Nr. 2: Prüfung der vom PIMS-Anbieter übermittelten Informationen, ob 

die Einwilligung „erteilt oder abgelehnt wird“

 Nr. 3: Speicherung der vom PIMS-Anbieter abgerufenen Einwilligung

 Nr. 4: Verbot der Aufforderung zur Erteilung der Einwilligung

Pflichten für Website-Betreiber im Detail
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

 § 11: Telemediendiensteanbieter muss Einwilligung nachweisen 

können

 „indem er darlegt, dass ihm die erforderliche Einwilligung [durch 

den PIMS-Anbieter] übermittelt wurde und er [diesem] die [für eine 

Einwilligung erforderlichen] Informationen bereitgestellt hat“

 überflüssige (normhierarchisch problematische) Vorschrift

 § 25 Abs. 1 Satz 2 TTDSG verweist auf „die Einwilligung gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679“

 Art. 7 Abs. 1 DSGVO normiert Nachweispflicht

Pflichten für Website-Betreiber im Detail
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Die (unveröffentlichte) PIMS-Verordnung

 Stand: Referentenentwurf BMDV

 Ausstehend: Gesetzesentwurf der BReg

 Dauer: unklar

 Rechtsverordnung

 Materielles Gesetz (Rechtssetzung durch Exekutive)

 Hier allerdings: nur mit Zustimmung von BT und BR (§ 25 Abs. 2 

Halbsatz 1 TTDSG)

 Sofern Zustimmung (+): Sofortiges Inkrafttreten denkbar (§ 12 der 

PIMS-VO)

Roadmap zur PIMS-Verordnung



Aufsicht über 
Cookies und PIMS-
Einsatz
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Aufsicht im Bereich der Telemedien

 Zuständigkeit des BfDI: § 29 Abs. 2 TTDSG

 Zuständigkeit der LDPAs?

 Keine Zuweisung

 Länder führen Bundesgesetz als eigene Angelegenheit aus (Art. 83 GG)

 § 113 MStV überweist die Aufsicht über die „allgemeinen 

Datenschutzbestimmungen“ bei Telemedien den nach „allgemeinen 

Datenschutzgesetzen zuständigen Aufsichtsbehörden“

 §§ 25, 26 TTDSG als „Datenschutzbestimmungen“?

 Anpassung der TMG-Zuständigkeitsgesetze

Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden
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Aufsicht im Bereich der Telemedien

 Ordnungswidrigkeiten

 Cookies: § 28 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 13 TTDSG (300.000 Euro maximal)

 PIMS: ./.

 Weitere Befugnisse des BfDI: entsprechend DSGVO (§ 29 Abs. 3 TTDSG)

 Befugnisse der LDPAs?

 Rückgriff auf DSGVO scheidet aus, soweit durch ePrivacy geregelt

(Art. 95 DSGVO)

 Art. 15a ePrivacy-RL sieht vor, dass Mitgliedstaaten den ePrivacy-

Vollzug regeln
 Umsetzungsdefizit?

Aufsichtsbehördliche Befugnisse



Fazit & Diskussion
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Fazit & Diskussion

 Keine wesentlichen Neuerungen im Bereich Cookies & Co.

 PIMS (absehbar) mangelhaft ausgestaltet

 Zwingend beschränkter Anwendungsbereich (ePrivacy)

 Nutzen und/oder Europarechtskonformität fraglich

 Weder für Nutzer noch für Website-Betreiber echte Anreize 

 Unzureichende Befugnisse der Aufsicht

 Cookies: Keine Abhilfebefugnisse außerhalb von Geldbußen

 PIMS: Keine Möglichkeit zur Sanktion

§§ 25, 26 TTDSG: Steine statt Brot
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